
193 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates XIII. GP 

Bericht 
des Ausschusses für Wissenschaft und Forschung 

über die Regierungsvorlage (137 der B'ei
lagen): Bundesgesetz über die an wissen
schaftlichen Hochschulen, Kunsthochschulen 
und der Akademie der bildenden Künste in 
Wien zu entrichtenden Taxen (Hochschul-

Taxengesetz 1972) 

Der Nationalrat hat in einer Entschließung 
am 19. Dezember 1970 aus grund~ätzlichen bil
dungspoliti'schen Erwägungen sowie im Hinblick 
auf den mit der Einhebung der Hochschultaxen 
verbundenen großen Verwaltungsaufwand die 
Abschaffung ,der Hochschultaxen zuminde~t für 
österreichische Studierende an allen österreichi
schen wissenschaftlichen Hochschulen und Uni
versitäten ohne Schmälerung des Entgeltes für 
das wi'ssenschaftliche Personal und des Sachauf
wandes ·der Hochschulen gefordert. Im Zuge der 
Neuregelung des Taxenwesens an ·den wissen
schaftlichen Hochschulen soll dies verwirklicht, 
darüber 'hinaus auch das Taxenwesen an den 
Kunsthochschulen und an der Abdemie der bil
denden Künste in Wien vereinheitlicht und auf 
eine gesetzliche Grundlage g.esteUt werden. 

Der Ausschuß für Wissenschaft und Forschung 
hat die Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
8. Feber 1972 ,in Verhandl\lng gezogen. 

Wuganigg 
Berichterstatter 

An der ein~ehend geführten Deba~te heteilig
ten sich außer dem Berichterstatter die A<bgeord
neten Dr. G r u be r, Dipl.-Ing. Ha n r eie h, 
Dr. Heinz Fischer, Blecha, Dr. Mock, 
Dr. BI e n k, Dr. Er mac 0 r a, Dipl.-Ing. Dok
tor Johanna B a y e r, S t r ö e rund Sc h i e
,d er sowie Frau Bundesminister für W·issenschaft 
und Forschung Dr. Hertha F i r n b erg. 

Zu der Regierungsvorlage wurden von den 
Abgeordneten BI e c h a, Dr. Er mac 0 r a, 
Dipl.-Ing. Ha n r e ich, Dr. Heinz Fis c her, 
Dr. G ,r u b e rund Dr. B I e n k zahlreiche (teils 
gemeinsame) Abänderungsanträge ,gesteHt. 

Bei der Abstimmung wurde die Regierungs
vorlage vom Ausschuß unter Berücksichtigung 
von Ahänderungsanträgen der vorgenannten Ab
geordneten in der beigedruckten Fassung teils 
einstimmig, teils mit Stimmenmehrheit ange
nom'men. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der Aus
schuß für Wissenschaft und Forschung den A n-
t r ha gl' der N a:tiGonalra:t wolle Idem

f 
d~ n g e- . / . 

S C 0 S sen e n es e·t zen t w u r le ver-
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

W,ien, am 8. Feber 1972 

Radinger 
Obmann 
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2 193 der Beilagen 

i . / 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX 
über die an wissenschaftlichen Hochschulen, 
Kunsthochschulen und der Akademie der 
bildenden Künste in Wien zu entrichtenden 

Taxen (Hochschul-Taxengesetz 1972) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I.Abschnitt 

HOCHSCHUL TAXEN 

Arten der Hochschultaxen 

§ 1. (1) An äen wissenschaftlichen Hochschulen 
entfällt die Einhebung folgender Hochschul-
taxen: 

a) Aufwandsbeitrag; 
b) Kollegiengeld; 
c) Prüfungstaxen einschließlich Taxen für 

Wiederholungsprüfungen; 
d) 'Taxen für die Verleihung akademisd1er 

Grade; 
e) Taxen für die Benützung von Laborato

rien, Instituten, Kliniken, Seminaren, Pro
seminaren und Bibliotheken; 

f) Taxen für die Ausstellung von Zeugnissen 
und Bestätigungen sowie für die über
lassung von Drucksorten; 

g) Taxen für die Aufnahme als ordentlicher 

I 
/ 

c) Unterrichts geld und Prüfungsgebühren für 
Hochschulkurse und Hochschullehrgänge 
(§ 5); 

d) besondere Beiträge an Universitäts-Turn
instituten und Hochschul-Turninstituten 
(§ 6); 

e) Kostenersatz für die Anfertigung von Ko
pien aus Druckwerken und anderen Unter
lagen (§ 7); 

f) Kostenersatz für die Ausstellung von Du
plikaten und Abschriften sowie für die 
überlassung von Verz·eichnissen von Lehr
veranstaltungen und von Studienführern 
(§ 8); 

g) Kostenersatz für die Beschädigung und 
Zerstörung von Geräten und Apparaten 
sowie von Lehr- und Lernmitteln (§ 9); 

h) Studienbeitrag für Ausländer (§ 10). 

Taxen für die Nostrifizierung ausländischer aka
demischer Grade 

§ 2. (1) Die Taxe für die Nostrifizierung eines 
ausländischen akademischen Grades (§ 40 des 
Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes, BGBL 
Nr. 177/1966) beträgt 400 S. 

(2) Die Taxe ist im voraus zu entrichten. Sie 
verfällt, wenn der Antrag auf Nostrifizierung 
abgewiesen oder zurückgezogen wird. 

Hörer (Matrikeltaxen) und Inskriptions- Verwendung der Taxen für die Nostrifizierung 
taxen für außerordentliche Hörer und ausländischer akademischer Grade 
Gasthörer. 

(2) An den wissenschaftlichen Hochschulen, an 
den Kunsthochschulen sowie an der Akademie 
der bildenden Künste in Wien (im folgenden 
kurz als "Hochschulen" bezeichnet) sind nach 
den Bestimmungen dieses Bundesgesetzes fol
gende Taxen, Beiträge und Kostener,sätze einzu
heben: 

a) Taxen für die Nostrifizierung ausländi
scher akademischer Grade (§ 2); 

b) Beiträge für Exkursionen (§ 4); 

'§ 3. Von den Eingängen aus den gemäß § 2 
zu entrichtenden Taxen ist ein Viertel für die 
Geschäftsführung zu verwenden, der Rest fällt 
an jene Personen, die die Begutachtung durch
geführt haben. 

Beiträge für Exkursionen 

§ 4. (1) Für die Teilnahme an Exkursionen ist 
ein Beitrag einzuheben, der die tatsächlichen 
Kosten deckt. Er ist vom Vorstand der Hoch
schuleinrichtung (Studieneinrichtung), welche die 
Exkursion veranstaltet, festzusetzen. Bei pflicht-
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193 der Beilagen 3 

exkursionen ist die Beitragsleistung den, Bezie
herneiner Studienbeihilfe auf Antrag unter 
Bedachtnahme auf ihre Leistungsfähigkeit herab
zusetzen. 

(2) Die Einhebung von Beiträgen entfällt ganz 
oder teilweise, insoweit andere Mittel zur Ver
fügung stehen. 

Unterrichtsgeld und Prüfungsgebiihren für Hoch
schulkurse und HochschuUehrgänge 

§ 5. (1) Für ,den Besuch von Hochschulkursen 
und Hochschullehrgängen (§ 18 des Allgemeinen 
Hochschul~Studiengesetzes, § 38 des Kunsthoch
schul~Organisationsgesetzes, BGBL Nr. 54/1970, 
und § 14 des Akademie-Organisationsgesetzes, 
BGBL Nr. 237/1955 in der Fassung des Bundes
gesetzes BGBL Nr. 92/1959) haben die Teilneh .. 
mer nach Maßgahe der Bestimmungen dieses Bun
desgesetzes ein Unterrichtsgeld zu entrich,ten. Es 
ist unter Berück!>id1tigung der ta:tsädllichen 
Kosten der Durchführung festzusetzen. Ordent
lichen Hörern, die eine StudienbeihiUe 'beziehen, 
ist auf Antrag für den Besuch von Hoch
schulkursen und Hochschullehrgängen eine Er
mäßigung des Unterrichtsgeldes unter Bedacht
nahme auf ihre Leistungsfähigkeit zu gewähren. 
Teilnehmern von Vorbereitungskursen für ein 
ordentliches Studium 1st auf Antrag das Unter
richtsgeId zu erla'ssen, wenn ,sie als ordentliche 
Hörer ,die Voraussetzungen für den Bezug einer 
Studienbeihilf,e erfüllen würden. Für Kurse und 
Lehrgänge gemäß § 38 .Albs. 2 lit. ades Kunst
hochschul-Organisationsgesetzes ist kein Unter
richosgel.d einzuheben. 

(2) Für die Abschlußprüfung der Hodlschul
kurse und Hodlschullehrgänge sind Prüfungs
gebühren einzuheben. 

(3) Die Unterrichtsge1der und Prüfungsgebüh
ren gemäß Abs. 1 und 2 'Sind von der zustän
digen akademischen Behörde durch Verordnung 
festzusetzen. Hiebei ist bei der Festsetzung der 
Prüfungsgebühren von fo1gendem Durchschnitts
satz auszugehen: 

a) für die kommissionelle Abhahung von 
A'bschlußprüfungen (§ 24 Abs. 3 des All
gemeinen Hochschul-Studiengesetzes) vom 
gesamten Prüfungssenat 
aa) für den Vorsitz in der Prü-

fungskommission ........... 15 S, 
'bb) für den Vorsitz im Prüfungs-

senat ................ '....... 35 S, 
cc) für jede mündliche oder smrift

liche sowie jede mündlime und 
schriftliche Prüfung aus einem 
Prüfungsfam mit Ausnahme 
von Kolloquien ............ 100 S; 

b) für die Abhaltung von Absmlußprüfungen 
in Form von Teilprüfungen von Einzel
prüfern 

aa) für den Vorsitz in der Prü
fungskommission je Absmluß-
prüfung ................... 15 S, 

bb) für jede Teilprüfung der Ab
schlußprüfung je Semester
wochenstunde der für die Prü
fung vorgeschriebenen Lehrver-
anstaltungen ................ 10 S, 
wenn es sim aber um eine 
Lehrveranstaltung handelt, für 
die ein besonderer Lehrauftrag 
erteilt wurde (§ 18 des Hoch
smul-Organisationsgesetzes, 
BGBL Nr. 154/1955), je Seme-
sterwodlenstunde ........... 5 S; 

c) bei jeder anderen Art der Durmführung 
von Prüfungen nach Maßgabe des UJiter
richtsplanes sowie bei der Wiederholung 
von Prüfungen sind die in lit. a und b 
bezeichneten Ansätze sinngemäß anzuwen
den. 

(4) Die Eingänge aus den Unterrichtsgeldern 
sind zur Deckung der Kosten des hetreffenden 
Hochschulkul"ses (Hochschullehrganges), gege
benenfalls für fachlid1 in Betracht kommende 
Hoch.sch'llieinridltungen zu verwenden. 

(5) Insbesondere sind die Eingänge aus den 
Unterrichtsgeldern aber zur BeZahlung ange
messener Vergütungen für die mit der Lehr
tätigkeit verbundenen Aufwendungen und 
Mühewaltungen an die bei den Homschulkursen 
und Hochsdlullehrgängen tätigen Lehrkräfte zu 
verwenden. Die Vergütungen müssen aus dem 
Unterrichts geld bedeckbar se'in. 

(6) Die Prüfungsgebühren sind nach Maßgabe 
der Bemes'sungsgrundsätze ,des Abs. 3 zu ver
wenden. 

Besondere Beiträge an Univcl'sitäts-Turninsti
tuten und Hodlsdml-Turninstituten 

§ 6. (1) An Hochschul-(Universitäts-)Turn
instituten sind folgende besondere Beiträge ein
zuhehen: 

a) Für die Teilnahme an ühungen ist ein 
ühungsbeitrag und ein Gerätebeitrag zu 
entrichten. Der übungsheitrag sowie der 
Gerätebeitrag ist unter Berücksichtigung 
der Kosten der betreffenden übung sowie 
der durch die Abnützung von Geräten tat
sächlich entstehenden Kosten festzusetzen; 

b) für die Teilnahme an Kursen ist ein Kurs
beitrag zu entrichten. Er ist unter Berück
simtigung der tatsächlichen Kosten, ins
besondere aber allfälliger Kosten für Fahr
ten, Unterkunft und Verpflegung festzu
setzen. 
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(2) Die Festsetzung der üb\lngs-, Geräte- und Apparaten sowie uehr- und Lernmitteln zu ver~. 
Kursbeiträge obliegt der zustä:ndigen abdemi- wenden. 
schen Behörde. 

(3) übungsbeiträge und Gerätebeiträge sind 
für den Aufwand der betreffenden Turnanstal
ten zu verwenden. 

(4) Die Kursbeiträge sind für die Kosten des 
betreffenden Kurses, insbesondere für allfällige 
Fahrten, für die Kosten von Unterkunft und 
Verpflegung zu verwenden. 

Kostenersatz für die Anfertigung von Kopien 
aus Druckwerken und anderen Unterlagen 

§ 7. (1) Für die Anfertigung von Kopien aus 
Druckwerken und anderen Unterlagen ist ein 
Kostenersatz zu entrichten. Er ist vom Leiter 
der betreffenden Hochschuleinrichtung (Direk
tor der Universitäts- oder Hochschulbibliothek) 
festzusetzen. 

(2) Der Kostenersatz für die Anfertigung von 
Kopien aus Druckwerken und anderen Unter
lagen ist zur Deckung der Herstellungskosten 
zu verwenden. 

Kostenersatz für die Ausstellung von Duplika
ten und Abschriften sowie für die überlassung 
von Verzeichnissen der Lehrveranstaltungen und 

- von Studienführern 

§ 8. (1) Für die Ausstellung von Duplikaten 
und Abschriften ist Kostenersatz zu fordern. 
Die Höhe ist von der zuständigen akademischen 
Behörde festzustellen. . 

(2) Für die überlassung von Verzeichnissen der 
Lehrveranstaltungen und von Studienführern 
sind die Herstellungskosten zu vergüten. Die 
Höhe ist von der zuständigen akademischen 
Behörde festzustellen. 

(3) Für aufwendigere Ausfertigungen (Sonder
ausführungen) von Urkunden über die Verlei
hung akademischer Grade sind die Herstellungs
kosten zu vergüten. 

(4) Die Eingänge gemäß Abs. 1 und 2 sind 
zur Deckung der Herstellungskosten zu verwen
den. 

Kostenersatz für die Beschädigung und Zerstö
rung von Geräten und Apparaten 

§ 9. (1) Für die Beschädigung des Inventars von 
Arbeitsplätzen ist nach dem Grad des Verschul
dens Ersatz zu leisten. Die Bestimmungen des 
§ 2 des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes, BGBl. 
Nr. 80/1965, sind sinngemäß auf Studierende 
anzuwenden. 

Studienbeitrag für Ausländer 

§ 10. (1) Studierende~ die nicht die österreichi
sche Staatsbürgerschaft besitzen und nicht öster
reichischen Staatsbürgern gleich,g,esteUt sind, 
haben zu Beginn jedes Semesters anläßlich ,der 
Inskription (§ 10 des Allgemeinen Hochschul
Studiengesetzes) an die Quästur i(f 57 des Hoch
schul-Organisationsgesetzes, § 31 des Kunsthoch
schul-Or,garuisabionsgC$etzes und § 11 ,des Aka
demie-Organisationsgesetzes) einen Sw,dienbei
trag zu entrichten. Er -steHt einen Beitrag dar für b 

a) die Benützung der an der Hochschule 
hestehenaen allgemeinen Einrichtungen 
(Studieneinrichtungen); 

b) die Abhaltung von Lehrveranstaltungen 
(§ 16 des Allgemeinen HochschuI-Studien
gesetzes); 

c) den besonderen Aufwand, der durch den 
Besuch von Seminaren, Proseminaren, 
übungen, Arbeitsgemeinschaften und 
Praktika sowie durch die Benützung der 
Einrichtungen von Instituten und Kliniken 
(§ 59 des Hochschul-Organisationsgeset
zes) entsteht; 

d) den hesonderen Aufwand, der durch die 
Benützung der Einrichtung der Universi
täts-(Hochschul-)bihliotheken (§ 62 des 
Hochschul-Organisationsgesetzes) entsteht; 

e) die Abnahme von Kolloquien; 

f) das Antreten zu den in den Studienvor
schriften vorgesehenen Prüfungen ein
schließlich Begutachtung wissenschaf1llicher 
Arbeiten (§ 25 des Allgemeinen Hoch~chul
Studiengesetzes) ; 

g) die überlassung der für die Immatrikula
tion und Inskription erforderlichen Druck
sorten, die Ausstellung von Immatriku
la tionsbescheinigungen, Inskri ptionsbeschei
nigungen und allfälliger anderer Nachweise, 
ferner die überlassung von Zeugnissen 
und sonstigen Formularen; 

h) die Verleihung akademischer Grade. 

(2). Der Studienbeitrag beträgt 1500 S pro 
Semester. 

(3) Außerordentliche Hörer und Gasthörer 
(§ 9 des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes), 
die nicht die österreichische Staatsbürgerschaft 
besitzen und nur Hochschulkurse und Homschul
lehrgänge (§ 18 des Allgemeinen Hochschul-Stu
diengesetzes) inskribieren, entrichten unhescha
det der Bestimmungen des § 5 keinen Studien
beitrag. 

(2) Ersätze von Schäden an Geräten, Appara- (4) Studierende, die nicht die österreichische 
ten sowie Lehr- und Lernmitteln sind für die Staatsbürgerschaft besitzen und Lehrveranstal
Instandhaltung und Anschaffung von Geräten, tungen an mehreren Hochschulen (Fakultäten) 
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besuchen, entrichten den Studierrbeitrag nur ein
mal, und zwar an der Hochschule, an der sie 
als ordentlicher Hörer immatrikuliert (§ 6 des 
AHgemeinen Hochschul-Studiengesetzes) oder als 
Gasthörer oder als außerordentlicher Hörer (§ 9 
des Allgemeinen Hochschul-Studiengesetzes) auf
genommen wurden. 

Erlaß des Studien beitrages 

§ 11. (1) Der Studienbeitra,g äst zu erlassen 
a) Studierenden, die entweder in österreim 

selbst wenigstens durch sechs Jahre vor 
Aufnahme des Studiums an einer öster
reimischen Homschule unheschränkt ein
kommensteuerpflichtig waren oder auf 
deren Unterhaltspflichtigen dies zutrifft; 

b) . Studierenden, die aus Mitteln einer Ge
bietskörperschaft oder Körperschaft des 
öffentlichen Rechtes ein Stipendium zum 
Studium an einer österreichischen Hoch
schule erhalten haben; 

c) Studierenden, deren Heimatstaat Studieren
den österreichischer Stalltsbürgerschaft 
ebenfalLs den Erlaß der Studiengebühren 
gewährt. 

(2) Ober den Antrag auf Erlaß des Studien
beitrages entscheidet das Professorenkollegium; 
es kann die Entscheidung einer aus seiner Mitte 
zu bildenden Kommission übertragen. 

(3) Dem Antrag sind die nach Lage des Falles 
erforderlichen Nachweise beizufügen; insbeson
dere über 

a) die Veranlagung zur Einkommensteuer 
(Abs. 1 Ht. a); 

(4) Der Antrag sowie die Nachweise sind mit
tels der vom Bundesministerium für Wissen
schaft und Forschung bereitzustellenden Form
blätter zu erbringen. 

(5) Die Entscheidung des Professorenkolle
giums ist in das Studienbuch einzutragen. 

(6) Gegen Bescheide des Professorenkollegiums 
oder der von ihm eingesetzten Kommission ist 
die Berufung an das Bundesministerium für Wis
senschaft und Forschung zulässig. 

(7) Der Studierende hat den vollen Studien
beitrag zu entrichten; sofern er den Erlaß des 
Studienbeitrages durch unvollständige' oder un
wahre Angaben maßgebender Tatsachen schuld
haft veranlaßt oder erschlichen hat. Diese Fest
stellung hat durch das Professorenkollegium 
beziehungsweise durch die von ihm eingesetzte 
Kommission bescheidmäßig zu erfolgen. 

TI. A b s c h n i t t 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

Inkrafttreten und Vollziehung 

§ 12. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Beginn 
des Wintersemesters 1972/73 in Kraft. Im glei
chen Zeitpunkt tritt das Hochschultaxengesetz, 
BGBI. Nr. 10211953, unbeschadet der Bestim
mungen des Abs. 2, außer Kraft. 

(2) Die Angehörigen des Lehrkörpers, die 
Prüfer sowie die Vorsitzenden von Prüfungs
kommissionen und die akademischen Funktio
näre erhalten weiterhin die ihnen auf Grund des 
Hochschultaxengesetzesbisher zukommenden 
Beträge bis zu einer Neuregelung. § 23 des 
Hochschultaxengesetzes ist bis dahin weiter 
anzuwenden. b) ein bezogenes Stipendium im Sinne des 

Albs. 1 lit. b; (3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgeset
im zes ist der Bundesminister für Wissenschaft und 

. Forschung betraut. 
c) die Feststellung der Gegenseitigkeit 

Sinne des Abs. 1 ],it. c. 
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